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Amtsblatt der Gemeinde Schleusegrund für die Ortschaften: Biberschlag,  
Engenstein, Gießübel, Langenbach, Lichtenau, Schönbrunn, Steinbach und Tellerhammer

Aufruf zur Kommunalwahl 2018
Am 15.04.2018 sind Bürgermeister- und Landratswahlen, bei welcher 

erstmals ab dem 16. Lebensjahr an der Wahl teilgenommen werden kann.

Zu wählen sind:
• ein(e) ehrenamtliche(r) Bürgermeister(in)

• ein Landrat

Hiermit rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Schleusegrund auf, am 15.04.2018  

von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

gez. Katrin Krebs
Gemeindewahlleiterin



Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Schleusegrund - 2 - Nr. 5/2018

Amtliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung 
zur Wahl des Landrates
1. 
Am 15.04.2018 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr statt.
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.

2. 
Die Gemeinde ist in folgende 7 Stimmbezirke eingeteilt:

Die Wahlräume befinden sich:

Stimm-
bezirk 

Anschrift Lage des 
Wahlraums

barrie-
refrei

01 Rathaus Gemeinde 
Schleusegrund
Eisfelder Straße 11
OT Schönbrunn
98667 Schleusegrund

Parterre ja

02 Vereinshaus 
Wilder Mann
Neustädter Straße 72
OT Schönbrunn
98667 Schleusegrund

1. Stockwerk ja

03 Vereinshaus 
Biberschlag
OT Biberschlag
Straße zur Schule 1
98666 Schleusegrund

1. Stockwerk ja

04 Feuerwehrgerätehaus 
Engenstein
Bibergrundstraße 1 b
OT Engenstein
98666 Schleusegrund

1. Stockwerk nein

05 Vereinshaus 
Gießübel
Masserberger Straße 25
OT Gießübel
98667 Schleusegrund

Parterre ja

06 Bürgerhaus 
Steinbach
Schönauer Straße 1
OT Steinbach
98667 Schleusegrund

Parterre ja

07 Vereinshaus 
Langenbach
Talstraße 24
OT Langenbach
98667 Schleusegrund

1. Stockwerk nein

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvor-
stand gebildet worden. Die Arbeitsräume des Briefwahlvorstands 
befinden sich im

08 Rathaus Gemeinde 
Schleusegrund
Eisfelder Straße 11
OT Schönbrunn
98667 Schleusegrund
Kleiner Sitzungssaal

Parterre ja

Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 15.04.2018 um 
15.00 Uhr, zur Ermittlung des Wahlergebnisses zusammen.

3. 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler 
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen 
Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge kenn-
zeichnen.

4. 
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen, 
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein 
Wähler in der Wahlzelle aufhält.

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand be-
kannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes 
Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf 
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die 
Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle auf-
suchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. 
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie zu den Ar-
beitsräumen des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störun-
gen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig über-
senden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag 15.04.2018 
bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben wer-
den. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Entgegen-
nahme von Wahlbriefen.

7. 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

8. 
Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, dem 
16.04.2018 in denselben Wahlräumen sowie in den Arbeitsräu-
men des Briefwahlvorstands fortgesetzt, falls sie im Anschluss 
an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann.

Katrin Krebs
Gemeindewahlleiterin

Schönbrunn, 26.03.2018
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Die Gebühren für ein neues Dokument sind bei Beantragung 
zu entrichten!
Seit 01.03.2017 hat sich die Gebühr für Reisepässe geän-
dert!

 Personalausweis unter 24 Jahre   = 22,80 €
 Personalausweis über 24 Jahre   = 28,80 €
 Vorläufiger Personalausweis   = 10,00 €
 Reisepass unter 24 Jahre   = 37,50 €
 Neuer Reisepass über 24 Jahre   = 60,00 €
 Expresspass unter 24 Jahre   = 69,50 €
 Expresspass über 24 Jahre   = 91,00 €
 Kinderreisepass   = 13,00 €
 Verlängerung Kinderpass   = 6,00 €

Wichtig: Zur Beantragung eines Kinderreisepasses muss das 
Kind und beide Elternteile anwesend sein oder eine Vollmacht 
des verhinderten Elternteiles vorliegen.

Aufgrund europäischer Vorgaben ergibt sich im deutschen Pass-
recht eine wichtige Änderung: Ab dem 26. Juni 2012 sind Kinder-
einträge im Reisepass der Eltern ungültig und berechtigen das 
Kind nicht mehr zum Grenzübertritt. Somit müssen ab diesem 
Tag alle Kinder (ab Geburt) bei Reisen ins Ausland über ein ei-
genes Reisedokument verfügen. Für die Eltern als Passinhaber 
bleibt das Dokument dagegen uneingeschränkt gültig.

Das Bundesinnenministerium empfiehlt den von der Änderung 
betroffenen Eltern, bei geplanten Auslandsreisen rechtzeitig 
neue Reisedokumente für die Kinder bei ihrer zuständigen Pass-
behörde zu beantragen. Als Reisedokumente für Kinder stehen 
Kinderreisepässe, Reisepässe und - je nach Reiseziel - Perso-
nalausweise zur Verfügung.

Dies gilt auch für Reisen innerhalb der Europäischen Union bzw. 
für den sogenannten „Schengen-Raum“. Auch wenn in diesem 
Gebiet die Grenzkontrollen ausgesetzt sind, entbindet dies die 
Reisenden nicht von der Pflicht, ein gültiges Dokument mitzu-
führen.

Einwohnermeldeamt
Schleusegrund und Masserberg

Beschlüsse des Gemeinderates
Beschluss-Nr.: 259/26/18
Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift der 25. Gemeinderatssit-
zung vom 26.02.2018
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund bestätigt die Sit-
zungsniederschrift des öffentlichen Teils der 25. Gemeinderats-
sitzung vom 26.02.2018
Abstimmung:
9 Ja Stimmen, 0 Nein Stimmen, 4 Enthaltungen

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 260/26/18
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Auflösung der Gemeinde Schleusegrund 
und Neugliederung mit der Gemeinde Masserberg
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
Auflösung der Gemeinde Schleusegrund und die Neugliederung 
zu einer neuen Gemeinde mit der Gemeinde Masserberg
Abstimmung:
11 Ja Stimmen, 1 Nein Stimme, 1 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr.: 261/26/18
Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Namensgebung der neuen Gemeinde-
struktur

Bekanntmachung über die 
Sitzung des Wahlausschusses 
der Gemeinde Schleusegrund

zur Feststellung 
des endgültigen Ergebnisses der Wahl 

des Bürgermeisters am 15.04.2018

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung  
des endgültigen Wahlergebnisses findet

am 17.04.2018 um 17.00 Uhr
im Rathaus der Gemeinde Schleusegrund,

Eisfelder Straße 11
OT Schönbrunn, 98667 Schleusegrund

statt. (§ 1 Abs. 3 Satz 2 ThürKWO)

Tagesordnung:
-  Begrüßung
-  Kurze Berichterstattung durch die Gemeindewahlleiterin
-  Feststellung des Wahlergebnisses

Sollte aufgrund der Feststellung des Wahlergebnisses eine 
Stichwahl erforderlich werden, ist durch die Gemeindewahl-
leiterin der Gemeinde eine erneute Sitzung am 02.05.2018 
einzuberufen.

Auf diesen Termin wird vorsorglich hingewiesen.

Hiermit möchte ich Sie recht herzlich zu der Sitzung des Wahl-
ausschusses der Gemeinde Schleusegrund einladen.
Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffent-
licher Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Die 
Wahlleiterin ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung  
stören, aus dem Sitzungsraum zu verweisen (§ 1 Abs. 3 Satz 1  
ThürKWO).

Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Beisitzer be-
schlussfähig (§ 4 Abs. 6 Satz 1 ThürKWO).

Der Wahlausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden 
(§ 4 Abs. 6 Satz 2 und 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

Schönbrunn, 26.03.2018
Katrin Krebs
Gemeindewahlleiterin

Gültigkeit der Personalausweise und  
Reisepässe überprüfen!
Bitte schauen Sie auf Ihre Dokumente! Es gibt keine Möglichkeit, 
die abgelaufenen PA oder RP zu verlängern, ein neuer Antrag 
ist erforderlich.
Für die Neuausstellung muss mit einer Wartezeit von 4 bis 5 Wo-
chen gerechnet werden.

Wer ins Ausland reist, sollte in jedem Fall im Besitz eines gülti-
gen Dokumentes sein.
Auch Kinder brauchen für Reisen ins Ausland ein gültiges Do-
kument.
Aber auch wer zu Hause bleibt, muss zumindest einen gültigen 
Personalausweis besitzen. Ab 16 Jahren besteht für deutsche 
Staatsangehörige Ausweispflicht!

Ob Sie für Ihre Auslandsreise einen Reisepass benötigen, erfah-
ren Sie auf den Internetseiten des Auswärtigen Amtes.

Welche Unterlagen werden für die Beantragung eines Doku-
ments benötigt?
-  Alter PA oder Reisepass
-  Kinderausweis oder Kinderreisepass
-  Geburtsurkunde oder Eheurkunde (Buch der Familie)
-  1 Lichtbild
Anforderungen an das Lichtbild
Erlaubt sind nur biometrische Passfotos (Frontalaufnahmen).
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Wir gratulieren

Herzlich willkommen
Im Monat März 2018 konnten wir

 Matilda Dwinger aus Steinbach
 geb. am: 08.03.2018
 Eltern: Christin Förster und Mirko Dwinger
und
 Louis Anton Schröpfer
 geb. am: 13.03.2018
 Eltern: Stefanie Hergt und Steve Schröpfer

als neue Erdenbürger im Schleusegrund begrüßen.

Bürgermeister Heiko Schilling und der Gemeinderat der Ge-
meinde Schleusegrund wünschen den neuen Erdenbürgern, 
den Eltern und Großeltern Gesundheit und alles Gute für die 
Zukunft.

Veranstaltungen 

Informationszentrum 
UNESCO-Biosphärenreservat

Ankommen, Entdecken, Erleben

Herzlich willkommen im Informationszentrum zum UNESCO-
Biosphärenreservat Thüringer Wald. Die Ausstellung „Lebendige 
Stille - natürlich!“ und weitere Angebote laden zum Ankommen, 
Entdecken und Erleben ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Team vom Biosphärenreservat Thüringer Wald

Angebote des Informationszentrums

Ausstellung
Die Ausstellung präsentiert Wälder und Moore, Wiesen und Bä-
che sowie das Weltnetz der UNESCO-Biosphärenreservate. Er-
leben Sie eine faszinierende Einstimmung auf die Natur: Vom 
Waldspaziergang über die Tages- und Jahreszeiten- Erfahrung 
bis hin zum Flug über die Weltkarte oder die Erzählungen von 
Menschen aus der Region.
Touristinformation Schmiedefeld a.R.
Hier erhalten Sie umfangreiche Informationen zu Aktivitäten 
und Ausflugsmöglichkeiten in der Biosphären-Region. (036782) 
61324
Wanderungen
Das Informationszentrum organisiert Naturführer- und Ranger-
Wanderungen im UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald.
Projekttage
Nach Anmeldung und Themenabsprache geht es für Schulklas-
sen mit dem Ranger hinaus in die Natur oder es wird im Umwelt-
bildungsraum experimentiert.

Informationszentrum Biosphärenreservat
Brunnenstraße 1 · 98711 Schmiedefeld a.R.
(03 61) 5 73 92 46 22
infozentrum.schmiedefeld@nnl.thueringen.de
www.biosphaerenreservat-thueringerwald.de

Bahnhof Ilmenau und Suhl, Buslinie 300, Bahnhof Rennsteig am 
WE (RennsteigShuttle), Buslinie 300, Bushaltestelle: Schmiede-
feld, Kino, direkt am Informationszentrum

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt, 
dass die neue Gemeindestruktur den Namen Masserberg tragen 
soll und dass sich der zukünftige Verwaltungssitz der Gemeinde 
Masserberg im Ortsteil Schönbrunn befindet.
Abstimmung:
9 Ja Stimmen, 1 Nein Stimme, 3 Enthaltungen

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister - Dienstsiegel -

Mitteilungen

Herzlichen Glückwunsch 
zum 40-jährigen Dienstjubiläum
Die Erzieherin Frau Doris von Ehren beging am 27. März 2018 
ihr 40-jähriges Dienstjubiläum in der Gemeinde Schleusegrund.

Bürgermeister Heiko Schilling beglückwünschte Frau v. Ehren zu 
diesem Jubiläum und dankte ihr für die zuverlässige Arbeit und 
das Engagement zum Wohle der Kinder.
Für die weitere Tätigkeit wünscht er allerbeste Gesundheit und 
weiterhin viel Freude bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit.

Auszeichnung für 25-jährige Dienstzeit 
in der Freiwilligen Feuerwehr
Für ihre 25-jährige Dienstzeit in der Freiwilligen Feuerwehr 
Schleusegrund wurden Ortsbrandmeister Rene Bender und 
Feuerwehrkamerad Christian Stynfalla mit dem „Feuerwehr 
Ehrenzeichen am Band in Silber“ vom Bürgermeister in der letz-
ten Gemeinderatssitzung am 19.03.2018 geehrt.

Die gleiche Auszeichnung erhielt Feuerwehrkamerdin Nicole 
Engel zu einem späteren Zeitpunkt, da sie an diesem Tag ver-
hindert war.
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Öffnungszeiten: täglich von 10.00 - 18.00 Uhr
(verkürzte Öffnungszeiten: Ostern, Pfingsten,
Weihnachten, Silvester, Neujahr)
Der Eintritt ist frei.

Basteln, Spielen und mehr in den Ferien
In den Ferien bietet das Informationszentrum ein abwechslungs-
reiches Indoor-Programm für alle Ferienkinder. Ihnen wird beim 
Basteln, Spielen und Experimentieren viel Kurzweil geboten. 
kostenfrei
Termine:
26.3. bis 8.4. 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
1.7. bis 18.8. 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
1.10. bis 19.10.  14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
25.12. bis 30.12.  14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
1.1. bis 6.1. 2019  14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Treffpunkt: Informationszentrum Biosphärenreservat, Umweltbil-
dungsraum (1. OG)

Kontakt:
Informationszentrum Biosphärenreservat
Brunnenstraße 1, 98711 Schmiedefeld a.R.
( (0361) 57 392 4622

Unterwegs mit den Rangern

„Man sieht nur, was man weiß.“
Mit den Rangern auf Tour sein heißt: Besonderheiten und Einma-
ligkeit des Biosphärenreservats erleben und Interessantes über 
das Biosphärenreservat erfahren. Wofür steht die Modellregion 
von internationalem Rang? Was macht das UNESCO-Biosphä-
renreservat Thüringer Wald so einmalig? Unsere Wanderrouten 
sind so gewählt, dass Sie unterwegs einen Eindruck von der 
Landschaft des Biosphärenreservats bekommen.

Ranger-Tour rund um Heubach
Dauer ca. 2 Stunden, Schwierigkeitsgrad leicht, Teilnahme kos-
tenfrei
Treffpunkt: 10.30 Uhr, Rezeption, Werrapark Resort Hotel Heu-
bacher Höhe, R.-Breitscheid-Str. 41-45, 98666 Masserberg OT 
Heubach
Termine: ganzjährig, mittwochs, 14tägig
April: 11., 25.
Mai: 9., 23.
Juni: 6., 20.
Juli: 4., 18.
August: 1., 15, 29.
September: 12., 26.
Oktober: 10., 24.
November: 7., 21., 27.
Dezember: 5., 19.

Ranger-Tour rund ums Schwalbenhaupt
Dauer ca. 2 Stunden, Schwierigkeitsgrad leicht, Teilnahme kos-
tenfrei
Treffpunkt: 10.00 Uhr, Park- und Rastplatz Schwalbenhaupt an 
der L2052, 98666 Masserberg
Termine: ganzjährig, jeden Donnerstag (außer 26.4., 10.5., 14.6., 
27.12)
April: 5., 12., 19.
Mai: 3., 17., 24., 31
Juni: 7., 21.,28.
Juli: 6., 13., 20., 27.
August: 2., 9., 16., 23., 30.
September: 5., 13., 20., 27.
Oktober: 4., 11.,18., 25.
November: 1., 8., 15., 22., 29.
Dezember: 6., 13., 20.



Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Schleusegrund - 6 - Nr. 5/2018

Kindertagesstätte

Besuch der Behinderten-Werkstatt  
in Oberrod
Wir, die Kinder der Regenbogen- und ABC-Spatzengruppe aus 
Schönbrunn, möchten uns ganz herzlich für den tollen Tag in 
Oberrod bedanken.
Alle Kinder freuten sich schon riesig auf den Ausflug und waren 
sehr gespannt, was uns in den Werkstätten erwarten würde.
Wir wurden sehr herzlich begrüßt und durch das Haus geführt. 
Beeindruckt waren wir von den vielen Gemälden und Bildern die 
das Haus schmückten. Von den leitenden und pädagogischen 
Mitarbeitern wurden die Kinder besonders einfühlsam auf den 
Rundgang vorbereitet. Da wir uns schon lange im Rahmen eines 
Europaprojektes mit verschiedenen Lebensweisen und verschie-
denen Menschen beschäftigt hatten, gab es keinerlei Berüh-
rungsängste. Schnell kamen die Kinder mit den dort arbeitenden 
beeinträchtigten Menschen in Kontakt. Die Kinder bekamen an 
jedem Arbeitsplatz die Fertigungsweise der Produkte und die 
Maschinen direkt von den Arbeitern erklärt.
Wir staunten nicht schlecht über die Produktvielfalt. Sehr gut ge-
fielen den Kindern die großen Maschinen und sie beobachteten 
ganz genau ihre Funktionsweise. Besonders freuten sie sich über 
ein Geschenk, das direkt für sie gefertigt wurde. Jeder durfte sich 
einen bedruckten Baustein mit nach Hause nehmen.
Im Künstleratelier durften die Kinder sich mit Stiften und Farben 
kreativ betätigen.
Am Ende bekamen wir noch zwei Kartons mitgeschickt und wa-
ren überrascht beim Auspacken einen großen Holzzirkus mit Tie-
ren und Wagen zu entdecken. Vielen lieben Dank dafür.

Kinder der Regenbogen- und ABC-Spatzengruppe
mit den Erziehern
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